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Bekanntmachung 

über die Annahme der Konvention 

über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung

der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung 

von Kulturgut vom 14. November 1970 

durch die Deutsche Demokratische Republik

vom 10. Juni 1974

Es wird hierdurch bekanntgemacht, daß die Deutsche Demo
kratische Republik am 16. Januar 1974 die nachstehend ver
öffentlichte Konvention über Maßnahmen zum Verbot und 
zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Über
eignung von Kulturgut vom 14. November 1970 angenommen 
hat.

Gemäß ihrem Artikel 21 ist die Konvention für die Deutsche 
Demokratische Republik am 16. April 1974 in Kraft getreten.

Berlin, den 10. Juni 1974

Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

H. E i c h 1 e r


